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3.  Gestaltungsmaßnahmen

3.1  Gestaltungsmaßnahme G1: Pflanzung von Bäumen

  Im Plangebiet sind gemäß Planzeichnung 36 standortgerechte und klimatolerante Laubgehölze
als Hochstämme zu pflanzen.

  Pflanzqualität:  Hochstamm; 16-18 cm StU.; 3x verpflanzt; aus extra weitem Stand;  
Allebaumqualität

  Gehölzart:  Baumhasel (Corylus colurna)
     Baum-Magnolie (Magnolia kobus)
     Echte Mehlbeere (Sorbus aria ‘Magnifica‘)
     Eisenholzbaum (Parrotia persica)
     Elsbeere (Sorbus torminalis)
     Esskastanie (Castanea sativa)
     Feldahorn (Acer campestre)
     Felsenbirne (Amelanchier arborea ‘Robin Hill‘)
     Gleditschie, dornenlose (Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘ )
     Pyramiden-Hainbuche, (Carpinus betulus ‘Fastigiata‘)
     Schnurbaum (Sophora japonica ‘Regent‘)
     Silberlinde (Tilia tomentosa ‘Brabant‘)

Die Baumscheibe ist wasser- und luftdurchlässig auszubilden. Je Baumstandort ist ein
durchwurzelbarer Raum von mindestens 12 m3 zu gewährleisten. Die Baumstandorte sind in
Mulden anzulegen.
Für die Pflanzung wird eine über 4 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit
mindestens 15 Wässerungsgängen pro Jahr festgesetzt. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu
erhalten.

III. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
  (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V)

1.  Äußere Gestaltung der baulichen Anlage 

1.1  Fassadengestaltung
  (§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

  Als Wandmaterial der Außenfassaden sind Mauerwerk, farblich behandelter Sichtbeton, Holz, Putz,
Metall und Glasbaustoffe zulässig. Andere Materialien für die Außenfassaden sind nur bis zu einem
Fremdanteil von max. 20% zulässig. Die getroffenenen Festsetzungen der Außenfassaden-
gestaltung gelten nicht für Gebäudesockel und Nebenanlagen.

1.2  Dachgestaltung
  (§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

  Als Bedachungsmaterialien sind bituminöse oder Kunststoffdachbahnen, Metalldachein-
deckungen oder Dachbegrünungen zu verwenden. Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig.

2.  Sichtfelder, Einfriedungen
  (§ 86 (1) 5 LBauO M-V)

  Im Bereich der Ein- und Ausfahrten sind Einfriedungen zur Aufrechterhaltung der Sichtfelder
unzulässig.

3.  Sichtschutzanlagen
  ( 86 (1) 5 LBauO M-V)

  Abfallcontainer und Müllbeseitigungsanlagen, die sich nicht innerhalb von Gebäuden befinden,
sind durch Sichtschutzanlagen abzudecken.

4.  Gestaltung der Parkplatzanlagen/Verkehrsflächen
  (§ 86 (1) 4 LBauO M-V)

  Für die Verkehrsflächen innerhalb des sonstigen Sondergebietes "Nahversorger" und des urbanen
Gebietes wird als Flächenbefestigung Asphalt, Betonsteinpflaster oder Rasengittersteine
festgesetzt.

  Stellflächen (Parkplatzanlagen) sind mittels Rasengittersteinen oder Pflastersteinen mit breiten
Fugen wasserdurchlässig herzustellen.

5.  Werbeanlagen

  Werbeanlagen an Gebäuden sind ausschliesslich an den Fassaden zulässig.
  Werbeanlagen als Dachaufbauten sind unzulässig.
  Beleuchtungen sind nur mit verdeckter Lichtquelle zulässig.
  Werbeanlagen an Straßen dürfen durch Größe, Leuchtstärke oder Betriebsweise die Verkehrs-

teilnehmer auf der Möwenburgstraße nicht behindern oder gefährden sowie Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigen.

IV. Hinweise
 (§ 9 (6) BauGB)

1. Bodendenkmalschutz
(§ 11 DSchG M-V i.V. mit § 9 (2) der Verordnung zum Schutz und Erhaltung urgeschichtlicher Boden-
denkmäler)

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmale entdeckt werden. Der Beginn von Erdarbeiten ist
der Denkmalschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin oder dem Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern spätestens 3 Wochen vorher schriftlich und verbindlich
mitzuteilen.
Wenn während der Erdarbeiten Funde/Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen
entdeckt werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) die Denkmalschutzbehörde
der Landeshauptstadt Schwerin zu benachrichtigen und der Fund/die Fundstelle bis zum Eintreffen
eines Mitarbeiters oder Vertreters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind Sie als Entdecker, der
Leiter der Erdarbeiten, der Eigentümer des Grundstückes sowie zufällige Zeugen, die den Wert des
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, kann jedoch
für eine fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden. Eine
Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Landesamt für
Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Dezernat Archäologie, Domhof 04/05, 19055
Schwerin, Ansprechpartner: Herr Dr. Jantzen, Tel. 0385 - 588 79 643 / Fax: 0385 - 588 79 344.

2. Bodenschutz

2.1 Werden bei Erd- und Tiefbauarbeiten Anhaltspunkte bekannt, dass eine schädliche Bodenver-
änderung oder Altlast vorliegt (z. B. durch ungewöhnliche Bodenverfärbungen, Ausgasungen,
Abfallvergrabungen), so ist dies gemäß § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz für Mecklenburg-
Vorpommern (LBodSchG M-V) unverzüglich der zuständigen Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Eine
Zuwiderhandlung stellt gemäß § 17 (1) LBodSchG M-V eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit
einer Geldbuße geahndet werden kann.

2.2 Gemäß §§ 4 Abs. 1  & 7 BBodSchG i. V. m. § 1 LBodSchG M-V besteht für jeden, der in den Boden
eingreift, eine gesetzliche Pflicht zur Vorsorge und Gefahrenabwehr gegen das Entstehen von
schädlichen Bodenveränderungen. Unnötige Beeinträchtigungen und Schädigungen der
Bodenbeschaffenheit sind bei Erd- und Tiefbaumaßnahmen stets zu vermeiden bzw. auf das
notwendigste Maß zu reduzieren. Dies gilt insbesondere in unversiegelten und bewachsenen
Bodenbereichen. Hierzu gehören v. a. Bodenschadverdichtungen und die Zerstörung der
Vegetationsdecke und des Oberbodens durch unsachgemäßes und unnötiges Befahren mit
schweren Baufahrzeugen (v. a. bei nassen Witterungs- und Bodenverhältnissen) und erhebliche
mechanische Belastungen (z. B. Lagerflächen), die Durchmischung der unterschiedlichen
Bodenhorizonte bei Aushub, Zwischenlagerung und Wiedereinbau von Böden sowie
Verunreinigungen durch Schadstoffe.

3.  Leitungsrechte und Versorgungsleitungen
 (§ 9 (1) 13 und 21 BauGB)

Vorhandene unterirdische Leitungen sind im Bebauungsplan nicht vollständig dargestellt. Mit dem
Antreffen weiteren Leitungsbestandes muss bei Erdarbeiten gerechnet werden.

4.  Erdwärmebohrungen

Sollten Bohrungen zur Gewinnung von Erwärme erforderlich sein, sind diese vorab zur Erlaubnis bei
der unteren Wasserbehörde der Landeshauptstadt Schwerin zu beantragen.

5.  Munitionsfunde

Sollten bei Bodenarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung
sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst im Landesamt für zentrale Aufgaben, Brand-
und Katastrophenschutz hinzuzuziehen.

6.  Bauökologie

Zur Ausleuchtung der Außenbereiche des Plangebietes und zur Beleuchtung der Werbeanlagen
werden aus Gründen des Artenschutzes ausschließlich Kaltlichtanlagen (umweltfreundliche
Natriumhochdrucklampen) oder LED-Beleuchtungen mit verdeckter Lichtquelle zu verwenden.

7.  Definition der Geländeoberfläche im Sinne des § 6 LBauO M-V

Der Begriff der Geländeoberfläche wird wie folgt definiert:
Als Geländeoberfläche im Sinne des § 6 LBauO M-V (Abstandsflächen, Abstände) wird die sich
nach Beendigung der öffentlichen Erschließungsarbeiten einstellende Geländehöhe auf den Bau-
grundstücken definiert.

8. Geltungsstand der BauNVO und der PlanZV

Es gilt die BauNVO (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 6) geändert worden ist.
Es gilt die PlanZV (Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

V. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 84 LBauO M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die
bauordnungsrechtlichen Gestaltungsfestsetzungen unter Punkt III. dieses Planes verstößt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 500.000,00 € geahndet werden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen" (Ausgabe Juli 2014) ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann zudem bei der
Stadtverwaltung Schwerin, Fachdienst Umwelt, Fachgruppe Naturschutz und Landschaftspflege, Am
Packhof 2-6, 19053 Schwerin eingesehen werden.

Die DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau" (Ausgabe Januar 2018) ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin,
zu beziehen. Sie kann zudem bei der Stadtverwaltung Schwerin, Fachdienst Umwelt, Fachgruppe
Immissionsschutz und Umweltplanung, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin eingesehen werden.

I.  Planungsrechtliche Festsetzungen

1.  Art der baulichen Nutzung
  (§ 9 (1) 1 BauGB; § 6a u. 11 BauNVO)

1.1 Urbanes Gebiet (MU)
 (§ 9 (1) 1 BauGB; § 6a BauNVO)

 In dem urbanen Gebiet (MU) sind nur Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude,
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen
für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig
zulässig.
Alle anderen Nutzungen gem. § 6a (2) und (3) BauNVO sind unzulässig.

1.2  Sonstiges Sondergebiet "Nahversorger" (SO NV)
  (§ 9 (1) 1 BauGB; § 11 BauNVO)

  Im sonstigen Sondergebiet "Nahversorger" ist nur ein Vollsortimenter mit zentren- und
nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten und funktionsbezogenen Dienstleistungen sowie die
notwendigen Verkehrsflächen, Anlagen der technischen Ver- und Entsorgung und Werbeanlagen
(Pylon) zulässig.

  Die Verkaufsfläche innerhalb des sonstigen Sondergebietes wird auf 2.000 m2 begrenzt.
  Der Umfang der zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Randsortimente wird in Summe

auf maximal 10% der Gesamtverkaufsfläche begrenzt.

2.  Maß der baulichen Nutzung
  (§ 9 (1) 1 BauGB; § 16 BauNVO)

2.1  Höhe baulicher Anlagen
  (§ 9 (1) 1 BauGB; §§ 16, 18 BauNVO)

  Die höchstzulässige Baukörperhöhe ist in m ü. NHN (Normalhöhe Null) festgesetzt. Der obere
Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlage.

  Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhe für untergeordnete Bauteile (z.B.
Lüftungsaufsätze, Schornsteine, technische Aufbauten) kann ausnahmsweise bis zu 2 m zugelassen
werden.

  Für die Werbeanlage (Pylon) an der Möwenburgstraße wird ausnahmsweise eine max. Höhe von
10 m bis zur Oberkante der Werbeanlage zugelassen. Als Bezugspunkt wird die Höhe der
vorhandenen anbaufähigen Verkehrsfläche im Bereich Möwenburgstraße festgesetzt.

3.  Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
  (§ 9 (1) 2 BauGB; §§ 22, 23 BauNVO)

3.1  Abweichende Bauweise a/1
  (§ 9 (1) 2  BauGB; § 22 BauNVO)

  Gemäß § 22 (4) BauNVO wird für das sonstige Sondergebiet die abweichende Bauweise a/1
festgesetzt. Als abweichende Bauweise a/1 gilt die offene Bauweise (mit seitlichem Grenzabstand)
mit der Maßgabe, das Gebäudelängen über 50 m zulässig sind.

3.2  Abweichende Bauweise a/2
  (§ 9 (1) 2, 2a BauGB; §§ 22, 23 BauNVO)

  Gemäß § 22 (4) BauNVO wird für das urbane Gebiet die abweichende Bauweise a/2 festgesetzt.
Für die abweichende Bauweise a/2 wird aus städtebaulichen Gründen die Abstandsflächen-
regelung nach Landesrecht (LBauO M-V) außer Kraft gesetzt.

  Es gilt der § 86 (1) 6 der LBauO M-V. Der § 6 (5) LBauO M-V findet keine Anwendung.
  Es gilt im Rahmen der abweichenden Bauweise a/2 für den Gebäudebestand:
  Zulässigkeit der Bestandsbebauung bis an die Grundstücksgrenze ohne eigene Abstandsfläche.
  Ein Überschreiten der Baugrenzen gem. § 23 (3) 2 BauNVO ist unzulässig.

3.3  Überbaubare Grundstücksflächen
  (§ 9 (1) 2 BauGB; § 23 BauNVO)

  Im sonstigen Sondergebiet "Nahversorger" dürfen die Baugrenzen unter Einhaltung der
Abstandsflächenregelung nach LBauO M-V durch vortretende Gebäudeteile in geringfügigem
Ausmaß überschritten werden.

4.  Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen
  (§ 9 (1) 4 BauGB; §§12, 23 (5) BauNVO

  Nebenanlagen, die im Zusammenhang mit dem sonstigen Sondergebiet "Nahversorger" stehen,
wie Werbeanlagen (Pylon), Parkplätze etc., sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig.

  Garagen werden für unzulässig erklärt. Die Stellplätze sind nur als offene Stellplätze zulässig.
  
5.  Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
  (§ 9 (1) 21 BauGB)

  Für die innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandenen bzw. geplanten Ver- und Entsorgungs-
anlagen und -leitungen werden entsprechend der Örtlichkeit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger (Erdkabel, Fernmeldekabel, Wasser- und Abwasser-
leitungen, Gasleitungen etc.) eingeräumt.

6. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
 (§ 9 (1) 24 BauGB)

6.1  Die Öffnungszeiten des Nahversorgers sind auf die Zeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr zu
beschränken.

6.2  Die Anlieferung im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) ist nicht zulässig.

6.3  Einkaufswagensammelboxen sind einzuhausen. Die offene Seite ist nach Süden auszurichten. Es
sind lärmarme Einkaufswagen zu verwenden.

6.4  Die Schallleistungspegel der Wärmepumpen für den Nahversorger sind am Tage auf insgesamt 81
dB(A) und in der Nacht auf insgesamt 66 dB(A) zu begrenzen.

6.5  Von den Festsetzungen 6.1 bis 6.4 darf abgewichen werden, wenn durch geänderte Betriebs-
abläufe, bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen sowie technische Vorkehrungen eine
vergleichbare Schallminderung erreicht wird. Der Nachweis über die Wirksamkeit ist durch eine
Schallprognose gemäß TA Lärm zu erbringen. Die Beurteilungspegel müssen die Immissionsanteile
der Teilflächen 1, 2 und 3 unterschreiten, die sich mit folgenden IFSP (immisionswirksame flächen-
bezogenen Schallleistungspegel) tags/nachts berechnen:

  • Teilfläche 1: 63 / 48 dB(A)/m2 
  • Teilfläche 2: 58 / 43 dB(A)/m2 
  • Teilfläche 3: 62 / 47 dB(A)/m2

  Die Berechnung der Immissionsanteile erfolgt nach DIN 45691 Kapitel 4.5.

II.  Grünordnerische Festsetzungen
  (§ 9 (1) 20 und 25 a, b BauGB; § 9 (1a) BauGB

1.  Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen

1.1  Vermeidungsmaßnahme V1: Zeitliche Beschränkung der Fäll- und Rodungsarbeiten

  Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen und Sträuchern sind ausschließlich im Zeitraum vom 1.
Oktober bis zum 28./29. Februar zulässig.

1.2  Vermeidungsmaßnahme V2: Zeitliche Beschränkung der Abrissarbeiten

  Der Rückbau der Gebäude ist nur in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 28./29. Februar zulässig.

1.3  Vermeidungsmaßnahme V3: Tageszeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen

  Baumaßnahmen sind nur am Tage, nicht in der Dämmerungs- und Nachtzeit, durchzuführen.

1.4  Vermeidungsmaßnahme V4: Zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen in der öffentlichen
Grünfläche

  Baumaßnahmen in der öffentlichen Grünfläche im nord-östlichen Teil des Plangebietes sind nur im
Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar durchzuführen.

1.5  Vermeidungsmaßnahme V5: Fledermaus- und insektenfreundliches Lichtmanagement

  Im Plangebiet sind für Außenbeleuchtungsanlagen nur energieeffiziente, umweltverträgliche
Lichtquellen wie LED-Lampen ohne Blauanteil und mit amberfarbenem Licht (<2.400 K) zu
verwenden. Die Beleuchtung muß nach unten gerichtet sein.

1.6  Schutzmaßnahme S1: Einzelstammschutz an Gehölzen

  Zum Schutz der zu erhaltenden Bäume ist während der Bauphase ein Einzelstammschutz aus mind.
2,0 m hohen Bohlen auf Polsterung anzubringen.

1.7  Schutzmaßnahme S2: Schutz der öffentlichen Grünfläche vor unberechtigten Befahren

  Die öffentliche Grünfläche im nord-östlichen Teil des Plangebietes ist während der Bauphase im
sonstigen Sondergebiet "Nahversorger" (SO NV) und im urbanen Gebiet (MU) durch Absperrungen
vor unberechtigtem Befahren zu schützen.

2.  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz (CEFAFB) außerhalb des Plangebietes

2.1  Zuordnungsfestsetzung

  Die festgesetzten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz (CEFAFB) 1-3 außerhalb des
Plangebietes

  - CEFAFB1: Anbringung von 10 unterschiedlichen Fledermausquartieren am Bestandsgebäude  
Möwenburgstraße 21 (Landeshauptstadt Schwerin, Gemarkung Schwerin, Flur 19,
Flurstück 30/10; sh. Pkt. 2.2)

  - CEFAFB2: Anbringung von 3 Spatzenkoloniehäusern für Hausperlinge am Bestandsgebäude  
Möwenburgstraße 21 (Landeshauptstadt Schwerin, Gemarkung Schwerin, Flur 19,
Flurstück 30/10; sh. Pkt. 2.3)

  - CEFAFB3: Anbringung von 2 Nistkästen für Feldsperlinge am Bestandsgebäude Möwenburg-
straße 21 (Landeshauptstadt Schwerin, Gemarkung Schwerin, Flur 19, Flurstück 30/10;
sh. Pkt. 2.4)

  sind den Eingriffen in Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes zugeordnet.

2.2  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEFAFB1: Anbringung von 10 unterschiedlichen Fleder-
mausquartieren am Bestandsgebäude Möwen-
burgstraße 21

  Am Bestandsgebäude Möwenburgstraße 21 sind vor Beginn der Abriss-, Fäll- und Rodungsarbeiten
und vor Beginn des Aktivitätszeitraumes der Fledermäuse Ende März 10 verschiedene Fledermaus-
quartiere anzubringen.

2.3  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEFAFB2: Anbringung von 3 Spatzenkoloniehäusern für
Haussperlinge am Bestandsgebäude Möwenburg-
straße 21

  Am Bestandsgebäude Möwenburgstraße 21 sind vor Beginn der Abriss-, Fäll- und Rodungsarbeiten
3 Spatzenkoloniehäuser für Haussperlinge anzubringen.

2.4  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEFAFB3: Anbringung von 2 Nistkästen für Feldsperlinge am
Bestandsgebäude Möwenburgstraße 21

  Am Bestandsgebäude Möwenburgstraße 21 sind vor Beginn der Abriss-, Fäll- und Rodungsarbeiten
2 Nistkästen für Feldsperlinge anzubringen.

40a
42a

44a

2
4

6
8

10

46a
48a

50a

40
42

44
46

48
50

52
54

56

12
14

16

58
60

52a

18

G

WW

G
W

W
G

G

W
W

G

W

W W
W

W

W

WW

W

W

G
W

W
G

W
G

W
G

G

W

42.20

42.57

u
n
b
e
f.

42.93

42.55

H-Bord(Beton)

42.20

41.28

41.57

41.16

41.39

42.82

42.37

42.26

41.35

41.55

42.70

42.19 LB 0,5/10
3-stämmig

B

42.33

43.13

GP

GP

BPf

40.93

H-Bord(Beton)

TH
45

.0
1

BP

LB 0,1/2

BPf

BPf

BB

BPf

So

BPf

RG

So

B

FH
47

.9
9

FH51.81

FH47.78

42.16

41.96

42.39
41.83

St
ü

tz
m

a
u

e
r B

e
to

n

41.90

41.88

41.8942.00

41.78

42.03

42.07

41.52

41.39

41.45

FH
50

.2
8

42.58

41.96
41.98

42.01

42.52
42.73

42.89

42.99 42.57

42.44

42.66

42.28 42.19

42.03
41.92

41.65

41.58

TH
47

.9
9

41.77

T-Bord(Beton)
T-Bord(Beton)

41.86

Bpf

Schlacke-
steine

40.79

41.21

41.19

41.30

41.7241.72

41.84

40.80

40.55

H-Bord(Beton)

41.11

42.45

41.41

TH46.25FH48.30

TH46.10

41.24

41.45

41.10

H-Bord(Beton)

42.60

TH46.40

42.77

42.83

T-Bord(Beton)

H-Bord(Beton)

41.41

41.40

42.81

42.85

42.67

42.71

41.08

40.61

40.88

TH46.56

FH47.47

40.98

40.99

41.85

41.71
41.59

41.5041.49

41.31

Bushaltestelle
"M.-Hankel-Str."

42.16

41.44

TH47.06

41.76

40.83

FH
45

.9
4

BPf

BPf

FH
46

.3
2

42.14

FH46.57

H-Bord(Beton)

TH45.95

Tor

42.11

42.56

42.73

42.76

BPf

42.96

42.88

42.77
42.63

42.52

Bushaltestelle

"M.-Hankel-Str."

41.82

41.91

42.74

H-Bord(Beton)

BPf

H-Bord(Beton)

H-Bord(Beton)

42.1142.10

41.55

H-Bord(Beton)

LB 0,2/2

LB 0,1/2

TH47.00

LB 0,2/2

41.82

FH
47

.2
6

TH45.97

TH
46

.9
4

FH50.26

FH
50

.1
8

TH
47

.7
9

TH
44

.7
8

H-Bord(Beton)

42.91

H
-B

o
rd

(B
e

to
n

)

BPf

H-Bord(Beton)

H
-B

o
rd

(B
e

to
n

)

43.12

H-Bord(Beton)

43.19

43.19

43.17

43.17

42.62

42.64

42.57
42.68

42.69
42.70

B

BB

BB

FH42.58

TH51.13

TH
46

.9
4

B

41.37

So

41.44
41.48

42.70

42.53

42.59

42.51

42.58

42
.9

4

42
.1

5

42.72

42.65

42.54
42.51

42.06

42.40

42.15

41.70

FH41.93

41.60

41.40

42.64

42.24

41.92

41.77

41.84

41.78

Wei 0,2/4

42.22

41.97

41.95
41.8341.77

42.42

41.59

H-Bord(Granit)

41.45

43.20

41.74

41.48
41.61

41.71
41.8441.93

41.89

H-Bord(Beton)

42.42

42.31

42.21
42.07

41.86
41.90

42.06

42.60

42.70

42.61

42.65

42.77

43.14

42.61

43.10
43.10

42.44
42.39

42.11
42.14

42.34

42.83

42.76

ESSE=67.82

TH50.02

FH46.14

TH47.04

42.70

42.42

43.07

43.19
43.16

42.75

LB 0,1/2

42.04

42.53

41.82

41.32

41.27

41.42

LB 0,2/2

41.13

LB 0,2/4

Obs 0,2/4

LB 0,2/2

LB 0,1/2

41.06

41.26

42.71
42.57

40.79

TH45.41

42.51

42.32
42.45

Wei 0,2/4

41.58

42.71

42.11

42.03

Baustelle

Nb 0,4/6

Nb 0,2/2

FH45.69

FH46.87

Whs

FH45.88

FH47.70

TH45.33

BP

LB 0,1/2

LB 0,1/2

LB 0,1/2

Nb 0,6/6

Nb 0,5/6

Nb 0,4/4

Nb 0,4/4

Nb 0,5/6

Nb 0,4/4

LB 0,1/2

LB 0,1/2

LB 0,1/2

LB 0,1/2

LB 0,1/2

LB 0,1/2

LB 0,2/4

LB 0,4/10

42.55

40.77

41.00

41.16

41.28

41.34

Kasseler Sonderbord

Kasseler Sonderbord

41.03

41.04

40.89

40.77

40.87

41.00

40.66

40.65

41.16

41.0641.0841.11
40.95

BPf
GP

41.07

41.20

41.31

41.40

41.08

41.27

41.29

41.12

41.09

41.23

41.36

41.45

41.50

41.47

St
üt

zm
a

ue
r

St
üt

zm
a

ue
r

Stützmauer

Stützmauer

42.55

42.30

42.08

42.20

42.11

39
.8

5

41
.5

1

41
.4

5

41
.4

8

41
.4

7
41

.9
8

41
.4

2
39

.8
7

41.75

41.67

41.50

41.37

41.53

41.67

41.74

41.82

41.76

39.82

41.6341.33
41.33

41.28

41.41

41.46

41.49

41.62

41.56

41.67

41.61

41.71

41.70

St
üt

zm
a

ue
r

41
.9

2

42
.6

9

41
.6

9
42

.6
9

41
.7

8
42

.2
9

FH49.10

42.08

42.01

42.00

41.50

41.64

42.08

41.29

41.78 41.79

41.7541.71

41.60 41.62

41.38
41.36

41.07

41.33

41.23

41.39

43.18

43
.0

2

43
.1

6

42.83

43.1643.29

43.21
43.08

43.18

43.32

43.07

43.17

43.34

43.32

43.33
43.21

43.27
43.18

43.2943.15

43
.3

4

43
.3

5

43
.2

1

43
.0

7

43
.1

3

43
.1

7

43
.3

4
43

.2
8

Stützmauer

43.30

42.93

Fundament für
Stützmauer

42.24
43.28 42.24

43.28
42.48

42.88

42.78

42.75

42.71

42.71

41.98

42.06

41.64

41.50

FH
54

.2
7

FH49.37

TH47.22

TH
50

.6
4

BPf

FH47.85

FH47.88

FH47.92

FH47.84

BPf
FH47.55

FH49.32

FH47.47

BPf

BPf

43.06

42.73

42.42

42.65

Walmdach
Ziegeldach
Klinkerfassade

Walmdach
Ziegeldach
Klinkerfassade

Flachdach
Pappdach
Putzfassade

Walmdach
Pappdach
Putzfassade

Satteldach
Pappdach
Putzfassade

Pultdach
Pappdach
PutzfassadePultdach

offene Fassade
Wellasbestdach

Pultdach
Pappdach
Putzfassade

Pultdach
Pappdach
Putzfassade

Pultdach
Pappdach
Putzfassade

Pultdach
Pappdach
Putzfassade

Pultdach
Pappdach
Putzfassade

Walmdach
Pappdach
Putzfassade

Walmdach
Pappdach
Putzfassade

Satteldach
Wellasbestdach
Putzfassade

Pultdach
Wellasbestdach
Putzfassade

41.91

41.8241.70

41.72

41.74

42.22

KPBPfKP

BPf

KP

KP

41.16
41.30

41.33

Ga

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs
WhsWhs

Parkplatz

Rossmann Drogeriemarkt

H
a

n
se

c
e

n
te

r

Whs

Gemarkung Schwerin
Flur 19

F

1

4a

HsNr. 2c

4c

HsNr. 4b

2b

18
16

14

4d

2a

32
28

26
22

30
20

24
34

HsNr. 36

38

[1
4]

[1]

23

21

13

15

17

6a

6

6b

10d 10a
8c

8b
8a

10c 10b

Zi
e

g
e

ls
e

e
st

r.

G
üs

tro
w

e
r S

tr.

M
ar

ie
-H

an
ke

l-S
tr.

H
a

ns
e

st
ra

ße

Möwenburgstr.

27/39

27/41

27/40

30/13

30/14

63/8

63/4

63/763/6

63/5

63/3

63/263/1

38/29

38/35

38/38

38/36

38/34

38/31

38/33

38/32

38/37

31/6

31/7

31/5

32/6

32/5

37/10

27/58

27/70

27/76

27/71

27/72

27/77

27/66

27/65

37/13

3/119

3/120

28/1

29/7

29/3

27/35

29/4

27/36

29/5

30/7

6/20

30/8

29/6

6/21

6/15

31/2

8/2

31/3

33/20

6/17

33/14

8/3

6/19

32/1

33/15

32/3
30/9

30/10

30/12

36/1

34/1

34/2

26/1

26/2

62

64/4
64/6

64/1

64/7

64/3

65

66

2/2

3/13

3/2

3/14 3/16
3/17

3/18

3/20

3/10 3/11 3/12

Ö

P

St
St

St
St

St

St

St
St

St

St

St

Rand-
streifen

Rand-
streifen

P

P

II.   KENNZEICHNUNG

Zahl der Voll-
geschosse als
Höchstmaß

Grund-
flächen-

zahl (GRZ)

Gebäudehöhe ü. NHN
als Höchstmaß

Dachform
Dach-

neigung

Bauweise

Art der baulichen
Nutzung

Geschoß-
flächen-

zahl (GRZ)

Anpassen der
Fahrbahnmarkierungen um

Linksabbiegen zu ermöglichen

G
/R

ENTWURF

50 m0 10 20 30 40

287

425

3,00

0,25 2,50 0,25

SATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG NR. 124 "NAHVERSORGER MÖWENBURGSTRASSE"
SÜDLICH DER MÖWENBURGSTRASSE, ÖSTLICH DER BEBAUUNG AN DER GÜSTROWER STRASSE, NÖRDLICH DER BEBAUUNG AN DER HANSESTRASSE, WESTLICH DER BEBAUUNG AN DER SPEICHERSTRASSE

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 6), sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-
V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), beschließt die Stadtvertretung der
Landeshauptstadt Schwerin am …………………………..…… den Bebauungsplan der Innenent-
wicklung Nr. 124 "Nahversorger Möwenburgstraße", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
den textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung:

1. Der Hauptausschuss der Stadt Schwerin hat in seiner Sitzung am ………………… die Aufstellung
des Bebauungsplanes beschlossen.

 Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am …………………… erfolgt.

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Landesplanungs-
gesetz (LPIG) mit Anfrage vom ………………… beteiligt worden.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde gemäß § 3 (1) 1 BauGB am ………………… durchgeführt.

 
Die Unterrichtung der Behörden über die Grundzüge der Planung im Sinne des § 4 (1) BauGB,
auch im Hinblick auf den erforderlichen Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4)
BauGB wurde in der Zeit vom ……………… bis zum ………………… durchgeführt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berührt werden kann, sind gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom ………………… zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

Der Hauptausschuss hat am …………………… den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
und der Begründung hat in der Zeit vom ………………… bis zum ………………… nach § 3 (2)
BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von
jedermann vorgebracht werden können, am …………………… im Stadtanzeiger ortsüblich
bekanntgemacht worden.

Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange am ………………… geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B), wurde am ………………… von der Stadtvertretung beschlossen. Die
Begründung wurde mit gleichem Beschluss gebilligt.

 Schwerin, den …………………     Siegel    .....................................................
       Der Oberbürgermeister

2. Der katastermäßige Bestand am ………………… sowie die geometrischen Festlegungen der
neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

 Ludwigslust, den …………………    Siegel   .......................................................
Vermessungs- und Geoinformations-
behörde für den Landkreis Ludwigslust-
Parchim und die Landeshauptstadt
Schwerin

3. Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
ausgefertigt.

 Schwerin, den ………………   Siegel    ...................................................
       Der Oberbürgermeister

4. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
………………… im Stadtanzeiger ortsüblich bekanntgemacht worden.

 Die Satzung ist mit der ortsüblichen Bekanntmachung im Stadtanzeiger am ………………… in Kraft
getreten.

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB)
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden.

 Schwerin, den ………………   Siegel    ...................................................
       Der Oberbürgermeister
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BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG NR. 124
"NAHVERSORGER MÖWENBURGSTRASSE"
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TEIL A - PLANZEICHNUNG
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TEIL B - TEXT - SATZUNG

VERFAHRENSVERMERKE

PLANGRUNDLAGE
Bestandsvermessung Vermessungsbüro Gudat,
M.Sc. Tatjana Wagner, ÖbVI
Obotritenring 17, 19053 Schwerin
Stand: 11.04.2022  / AZ: 20172 / Lage: 42/83 3°  /  Höhe: DHHN92

PRÄAMBEL

BEBAUUNGSPLAN NR. 124

(gem. PlanZV 90 vom 18. Dezember 1990)
ZEICHENERKLÄRUNG

ERLÄUTERUNG

I.    FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. mit § 6 a, § 11 (3) BauNVO

§ 6 a BauNVOUrbanes Gebiet

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. mit § 16 BauNVO

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß § 20 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
§ 9 (1) 2 BauGB i. V. mit §§ 22 u. 23 BauNVO

a/… § 22 BauNVOabweichende Bauweise

§ 9 (1) 11 BauGB
VERKEHRSFLÄCHEN

G/R öffentlicher Gehweg (G) / öffentlicher Radweg (R)

PLANZEICHEN

§ 23 BauNVOBaugrenze

vorhandene unterirdische Elt.-Mittelspannungsleitung  (nachrichtlich)
(außerhalb des Plangebietes)

N

vorhandene unterirdische Trinkwasserleitung (nachrichtlich)

vorhandene unterirdische Elt.-Niederspannungsleitung (nachrichtlich)

M

vorhandene unterirdische Schmutzwasserleitung (nachrichtlich)SW

vorhandene unterirdische Regenwasserleitung (nachrichtlich)RW

MD
vorhandene unterirdische Gas-Mitteldruckleitung (nachrichtlich)
(außerhalb des Plangebietes)

vorhandene unterirdische Fernwärmeleitung (nachrichtlich)

vorhandener Unterflurhydrant UFH80 (nachrichtlich)
(außerhalb des Plangebietes)

HD
vorhandene unterirdische Gas-Hochdruckleitung (nachrichtlich)
(außerhalb des Plangebietes)

T vorhandene unterirdische Telekommunikationsanlagen (nachrichtlich)
(außerhalb des Plangebietes)

G … Bezeichnung der Gestaltungsmaßnahme

GHmax=… m ü. NHN Gebäudehöhe (in …… m über NHN) als Höchstmaß § 18 BauNVO

PLANZEICHENERKLÄRUNG

MU

GRZ … Grundflächenzahl § 16, 17, 19 BauNVO

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN
§ 9 (1) 13 BauGB

P private Grünflächen

§ 9 (1) 15 BauGB
GRÜNFLÄCHEN

Ö öffentliche Grünflächen

unterirdische Leitungen

MASZNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 (1) 25 BauGB

Anpflanzen von Bäumen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes

§ 9 (7) BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze § 9 (1) 4 BauGB
St

Höhenpunkt  -  Höhensystem DHHN 92

vorhandene Gebäude

Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung30/12

vorhandener Einzelbaum -Art, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser-
(in der Planzeichnung sind nur Bäume mit Schutzstatus nach Baumschutzsatzung der Stadt Schwerin
bzw. nach § 18 NatSchAG M-V dargestellt!)

geplanter Gebäuderückbau

§ 11 (3) BauNVO
Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
-Nahversorger-

SO
NV

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind
- Altlast gem. Auskunft aus dem digitalen Bodenschutz- und
Altlastenkataster M-V (dBAK) vom 13.03.2018-

§ 9 (5) 3 BauGB

vorhandene unterirdische Regenwasserleitung/Verkehrsflächen (nachrichtlich)
(außerhalb des Plangebietes)
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G / Rad

TF2
58/43

TF3
62/47

TF1
63/48

Teilflächen 1-3 mit maximal zulässigen Immissionsanteilen
tags/nachts in … dB(A)/m2 - gem. Schalltechnischer Unter-
suchung der Firma LS Lärmschutz Seeburg vom 14.02.2023
(sh. textl. Festsetzung Nr. I./6.5)
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GFZ … Geschoßflächenzahl § 16, 17, 20 BauNVO
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a/2
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Bezeichnung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme Artenschutz
(außerhalb des Plangebietes am Bestandsgebäude Möwenburgstraße 21)
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